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TEIL A – PLANZEICHNUNG 

PLANGRUNDLAGE 
-Liegenschaftsk arte aus dem Amtlichen Liegenschaftsk atasterinformationssystem 
(ALKIS) des Staatsbetrieb Geobasisinformation und V ermessung Sachsen 
(GeoSN) für die Stadt Flöha, Stand Dez ember 2020 

-Übernahme der Daten aus dem Lage- und Höhenplan der Stadt Flöha, 
      Stand   November 2021. 

-Nachrichtliche Übernahme von Daten aus dem Feststellungsentw urf 3. 
Planänderung   B173 V erlegung Flöha, Lageplan Blatt 5/1 und 5/2 der Firma 
DEGES, Zimmerstraße 54, 10117 Berlin und dem Ingenieurbüro K. Langenbach, 
Alemannenstraße 15a in 01309 Dresden,  Stand Mai 2015. 

Der mögliche Kopierfehler beträgt 3% 

A

B

Nutzungs s c hablone  

Art d e r baulic he n   Nutzung 

 

Grundflächenz ahl 

 

Geschossflächenz ahl 

Bauw eise Höchstz ulässige Gesamthöhe 
baulicher Anlagen 

 
 

Dachform 
 

LAGE PLANGEBIET                                                             M 1 :  10.000

Geltungsbereich

(Quelle: © Staatsbetrieb Geobasisinformation und V ermessung Sachsen (GeoSn), 2021)

   
   
   
   

GEÄNDER T DATUM AR T DER ÄNDERUNG 
 
   

 STADT FLÖ HA  LANDKREIS MITTEL SACHSEN 
  BEBAUUNGSPLAN NR. 13 
 GEWERBEGEBIET „ GO LFPLATZ“    
 BEARBEITUNGSSTAND :    V OR ENTW UR F                     05/2022 
   
 DIESER BEBAUUNGSPLAN 
 BESTEHT AUS :   - TEIL A - PLANZEICHNUNG                  M 1: 1.000 
      - TEIL B - TEX T 
 

 
 
 PLANV ER FASSER:   BÜR O FÜR  STÄDTEBAU GmbH CHEMNITZ 
      LEIPZIGER STR ASSE 207 
      09114 CHEMNITZ 
      TEL: 0371/3674170   FAX : 0371/3674177 
      e-mail:    info@staedtebau-chemnitz.de 
      Internet: w w w .staedtebau-chemnitz.de 
 
 
 
 
      GESCHÄFTSLEITUNG: 
 BLATTGR ÖS SE:   1505 x 885 

 

RECHTSGRUNDLAGEN 
Bauge s e tzbuc h (BauGB) - in der Fassung der Bek anntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S.3634) zuletz t geändert durch Artik el 2 des Gesetz es vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674) 
Baunutzungsve rord nung (BauNVO ) - V erordnung über die bauliche Nutz ung der 
Grundstü ck e in der Fassung der Bek anntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletz t 
geändert durch Artik el 2 des Gesetz es vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 
Planze ic he nve rord nung 1990 (PlanZV) - V erordnung ü ber die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990 (BGBl. I S.58), zuletz t 
geändert durch Artik el 3 des Gesetz es vom 14.06.2021 (BGBl. I S.1802) 
Säc hs is c he  Bauord nung (Säc hsBO ) - in der Fassung der Bek anntmachung vom 
11.05.2016 (SächsGV Bl. S. 186), zuletz t geändert durch Artik el 6 der V erordnung vom 
12.04.2021 (SächsGV Bl. S. 517) 
Säc hs is c he  Ge m e ind e ord nung (Säc hsGe m O ) - in der Fassung der Bek anntmachung 
vom 09.03.2018 (SächsGV Bl. S. 62), zuletz t geändert durch Artik el 1 des Gesetz es vom 
09.02.2022 (SächsGV Bl. S. 134) 

 

Auf die Beachtlichk eit w eiterer Gesetzlichk eiten w ird hingew iesen. 
 

 
9. Hinwe is e  
 
  Maßangabe in m 
 
  Flurstü ck sgrenz e 
 
  Flurstü ck snummer 
 
  Gebäudebestand mit Hausnummer 
 
  Höhenpunk te in m über DHHN2016 
 
10. Nac hric htlic he  Übe rnahm e  
 
  Mittelspannungsfreileitung, nachrichtlich 
 
   Mittelspannungsk abel, nachrichtlich 
 
  geplante V erlegung der B173, nachrichtlich ü bernommen 
 
  Straßenk ante geplant 
   
  Böschung geplant 
 
  Grenz e für vorübergehend benötigte Flächen für den Straßenbau 
 
 

G/F/L

1

2

 
8. Sonstige  Planze ic he n 
 

Abgrenz ung unterschiedlicher Nutz ung 
 
Umgrenzung der von der Bebauung freiz uhaltenden Schutz flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
20 m Bauverbotszone gemäß § 24 Abs. 1 SächsStrG (nachrichtlich) 
 
40 m Bauvorbehaltszone gemäß § 24 Abs. 2 SächsStrG (nachrichtlich) 
 
 
Umgrenzung der Flächen für Nutz ungsbeschränk ungen oder für 
V ork ehrungen z um Schutz gegen schädliche Umw elteinw irk ungen im 
Sinne des Bundesimmissionsschutz getz es 

 
  Mit Geh, Fahr, und Leitungsrechten z u belastende Flächen 
 
  Hauptversorgungsleitungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
ELT oberirdisch - neue geplante MS-Freileitung 
  
ELT unterirdisch - neue Mittelspannungsleitung im Straßenbereich 
verlegt  

     
  Grenz e des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans  
  (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

3,0

742/6
11

290.62

MS-Freileitung

MS-Kabel

MS-Freileitung

MS-Kabel

 
  Anpflanz en von Bäumen (§ 9 Abs.1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB) 
  Abstand der Bäume ca. 12,0 m 
 

PLANZEICHENERKLÄRUNG 
1. Art d e r baulic he n Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
  Gew erbegebiete (§ 8 BauNV O) 
 
2. Maß d e r baulic he n Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB) 
 
z.B.   0,8 GR Z Grundflächenz ahl (§19 BauNV O) – als Höchstmaß 
 
z.B.   2,4 GFZ Geschossflächenz ahl (§20 BauNV O) – als Höchstmaß 
 
z.B. GH 13,0 m  Höchstz ulässige Gesamthöhe baulicher Anlagen in m 
 
3. Bauwe is e , Baulinie n, Baugre nze n 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
 a abw eichende Bauw eise (§ 22 BauNV O) 
 
  Baugrenz e (§ 23 Abs. 3 BauNV O) 
 
4. Ve rke hrs flä c he n 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 
  Straßenverk ehrsfläche, öffentlich 
 
  Straßenbegrenz ungslinie 
  
5. Flä c he n für Ve rs orgungsanlage n, für d ie  Abfalle nts orgung und  Abwas s e rbe s e itigung 
 sowie  Ablage runge n 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB) 
     
 Flächen für V ersorgungsanlagen 
 
 Zw eck bestimmung: 
 R egenrü ck haltebeck en 
 
6. Grünflä c he n  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
   
  Grünfläche, öffentlich 
 
7. Planunge n, Nutzungs re ge lunge n, Maßnahm e n und  Flä c he n für Maßnahm e n zum  
Sc hutz, zur Pfle ge  und zur Entwic klung von Bod e n, Natur und  Land s c haft 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 
  Maßnahmen z um Schutz, zur Pflege und zur Entw ick lung von Boden, 
  Natur und Landschaft (§ 9 Ab s. 1 Nr. 20 BauGB) 
  Maßnahmebeschreibung siehe Teil B – Text 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) gemäß Teil B – Text 
 
  Ausgleichsmaßnahme entsprechend Festsetz ungen I. 4. (1) 
 
  Ausgleichsmaßnahme entsprechend Festsetz ungen I. 4. (2) 
 
  Ausgleichsmaßnahme entsprechend Festsetz ungen I. 4. (3) 
  
  Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für 
  Die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanz ungen 
  Sow ie von Gew ässern 
  (§ 9 Abs. 1 Nr, 25 b und Abs. 6 BauGB) 
 
 
   

C

TEIL  B  TEX TLICHE  FESTSETZUNGEN 
I. Bauplanungs re c htlic he  Fe sts e tzunge n 
 
1.  Art d e r baulic he n Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m . §§ 8 und  1 BauNVO ) 
 
(1) In den Gew erbegebieten GE 1 bis GE 8 sind die nach § 8 Abs. 2 BauNV O 

allgemein zulässigen Nutz ungen: 
 - Einz elhandelsbetriebe (als bestimmte Art der „Gew erbebetriebe aller Art“),  

Ein W erk sverk auf ist zulässig, sofern er dem produz ierenden, reparierenden 
oder verarbeitenden Gew erbebetrieb deutlich untergeordnet ist und eine 
V erk aufsfläche von 200 m² nicht überschreitet. 

- Tank stellen 
nicht z ulässig. 
(§ 1 Abs. 5 i.V .m. Abs. 9 BauNV O) 

 
(2) Die für Gew erbegebiete nach § 8 Abs. 3 BauNV O vorgesehenen Ausnahmen: 

- W ohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sow ie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, 
- V ergnü gungsstätten 
w erden nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNV O) 

 
(3) In den Gew erbegebieten GE 1 bis GE 8 sind nur V orhaben (Betriebe und 

Anlagen) zulässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen 
Emissionskontingente LEK w eder tags (6 bis 22 Uhr) noch nachts (22 - 6 Uhr) 
überschreiten: 
(§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNV O) 
 

Te ilge bie te  Em is s ions kontinge nte  LEK,i in d B(A)/m 2 

 Tag Nac ht 
GE 1 65 50 
GE 2 65 50 
GE 3 68 52 
GE 4 68 52 
GE 5 67 52 
GE 6 67 50 
GE 7 65 50 
GE 8 65 50 

  
 
(4) Mit dem Bauantrag ist z ur Ermittlung der Gew erbelärmimmissionen ein 

qualifiz iertes Sachverständigengutachten z um Nachw eis der Einhaltung der 
schallschutz technischen Festsetz ungen dieses Bebauungsplanes vorz ulegen. 
(§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNV O) 

 
2. Maß d e r baulic he n Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m . §§ 16 - 18 BauNVO ) 
 
(1) In den Gew erbegebieten ist die Gebäudehöhe auf maximal 13 m begrenzt.  
 Die Gebäudehöhe w ird gemessen am höchsten Punk t des Gebäudes im Bereich 

der Dachhaut, bei Satteldächern im Bereich des Firstes. 
Bez ugspunk t ist die Höhe der jew eiligen mittleren Straßenoberk ante der 
angrenz enden Erschließungsstraße. 

 
3. Bauwe is e , übe rbaubare  Grund stüc ks flä c he n 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m . § 22 - 23 BauNVO ) 
 
(1) In den Gew erbegebieten ist die abw eichende Bauw eise festgesetz t. Bei der 

abw eichenden Bauw eise ist eine offene Bauw eise mit Gebäudelängen über 
50 m zulässig. 

 
(2) Außerhalb der festgesetz ten Baugrenz en sind z w ischen V erk ehrsfläche und 

Baugrenz e Stellplätz e z ulässig. 
 

(3) In den Gew erbegebieten GE 5 und GE 6 sind östlich der Baugrenz e innerhalb der 
Bauvorbehaltszone Lagerplätz e z ulässig. 

 
4. Maßnahm e n zum  Sc hutz, zur Pfle ge  und  zur Entwic klung von Bod e n, Natur und 

Land s c haft 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
(1) Die R andbegrünung (Fläche A) entlang der nördlichen Baugebietsgrenz e 

parallel zur Bahnstreck e ist als Mix aus artenreichem Extensivgrünland mit 
mehrjährigen R uderal- und Staudenflur und Feldheck enpflanz ungen anzulegen. 
Bei der Umsetz ung der baulichen Nutz ungen im Umfeld sind die bereits 
vorhandenen R andbereiche z u erhalten und in die Anlage der 
R andbegrünungen entsprechend einz ubinden. Die Gehölzpflanz flächen sind in 
den ersten 5 J ahren mit einem V egetationsschutz z aun z u umgrenz en. Danach ist 
der V egetationsschutz z aun zurü ck z ubauen. 

 
(2) Die R andbegrünung (Fläche B) entlang der östlichen Baugebietsgrenz e parallel 

zur Neutrassierung der B 173 ist als Mix aus artenreichem Extensivgrünland mit 
mehrjährigen R uderal- und Staudenflur anz ulegen.  

 
(3) Die R andbereiche nordw estlich des R egenrü ck haltebeck ens (Fläche C) sind als 

Feldheck enpflanzungen anz ulegen. Die Teilflächen der Gehölz flächen mit 
Neupflanz ungen sind in den ersten 5 J ahren mit einem V egetationsschutz z aun z u 
umgrenz en. Danach ist der V egetationsschutz z aun z urü ck z ubauen. 

 

 
(4) Für die Herstellung der festgesetz ten Pflanzungen ist gebietsheimisches Pflanz gut 

der Artenliste A bz w . gebietsheimisches Kräuter-Gräser-Saatgut (empfohlene 
Mischungsz usammensetz ung siehe Mischungsliste B) in den jew eils zutreffenden 
Bereichen zu verw enden.  
Die Flächen sind dauerhaft zu pflegen und z u erhalten. Die Umfänge der 
Pflegeleistungen w erden in den Maßnahmenblättern* näher bestimmt. 
Abgängige Gehölz e und Pflanz en sind z u ersetz en. 
 
Die Artenlisten A (Gehölz e) und B (Kräuter-Gräser) für Pflanz ungen nach § 9 Abs. 
1 Nr.20 und Nr. 25a BauGB sind der Begründung als Anlage beigefü gt. 

 * die Maßnahmenblätter w erden in der Entw urfsphase erstellt 
 
6. Zuord nungs fe sts e tzunge n für Flä c he n zum  Ausgle ic h von Eingriffe n in Natur und 

Land s c haft 
 (§ 9 Abs. 1a BauGB i.V.m . § 1a Abs.3 BauGB) 
 
(1) Dem Plangebiet w erden außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 

Flächen für Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB in den 
Flurstü ck en 318/6, 319/5, 320/2, 320/3, 321/8 und 283/9 der Gemark ung Hetz dorf 
z ugeordnet.  

 Die ehemalige Baustelleneinrichtung soll vollständig entsiegelt und als extensive 
W iesenfläche angelegt w erden. 

 
7. Zulä s s igke it d e r fe stge s e tzte n Nutzunge n 
 (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
 
(1) Die im Bebauungsplan festgesetz ten Nutz ungen im östlichen Bereich der 

Baugebiete GE 5 und GE 6, innerhalb der für den Bau der B 173 z eitw eilig 
benötigten Flächen, sind erst nach Fertigstellung der B173 zulässig. Bis z ur 
Inanspruchnahme für den Bau der B173 sind diese Flächen landw irtschaftlich z u 
nutz en. 

 
 
 
 
II. Bauord nungs re c htlic he  Fe sts e tzunge n 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m . § 89 Säc hsBO ) 
 
1.  Äuße re  Ge staltung baulic he r Anlage n 
 
(1) Grelle Farbgebungen der Fassaden sow ie glänz ende und reflek tierende 

Materialien an der Außenhaut der Gebäude sind nicht z ulässig. 
 
(2) W erbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung z ulässig. Sie w erden pro 

Gebäudeseite auf eine Größe von max. 1/5 der jew eiligen Fassadenfläche, 
jedoch auf max. 25 m² pro Gebäudeseite begrenzt. 

 
(3) Unzulässig sind W erbeanlagen mit w echselndem und bew egtem Licht sow ie 

Lichtw erbung in grellen Farben. 
 
(4) W erbeanlagen sind so z u errichten und z u betreiben, dass eine Blendw irk ung des 

V erk ehrs ausgeschlossen w erden k ann. W erbeanlagen über Traufhöhe oder 
Attik a sind nicht z ulässig. Aufgeständerte freistehende W ebeanlagen w erden bis 
z u einer Größe von max. 10 m² zugelassen. 

 
(5) Die Dachflächen sind entsprechend Festsetz ung I. 4. (6) zu begrünen. 
 
(6) Sonnenkollek toren und Photovoltaik anlagen sind auf den Dachflächen z ulässig. 
 
(7) Die Fassadenflächen sind entsprechend Festsetz ung I. 4. (7) zu begrünen. 
 
 
 
 
III. Hinwe is e  
 
(1) Der natürliche Oberboden (Mutterboden) ist vor Beginn der Bauarbeiten 

gemäß § 202 BauGB separat z u gew innen und funk tionsgerecht z u verw erten. 
(2) Die bauausfü hrenden Firmen sind durch die Bauherren auf die Meldepflicht von 

Bodenfunden gemäß § 20 SächsDSchG hinzuw eisen. 
(3) Sollten w ährend der Bauphase schädliche Bodenveränderungen nach 

BBodenSchG bek annt w erden, so ist dies dem L R A Mittelsachsen umgehend 
anz uz eigen. 

(4) Das V orhandensein nichtrissk undiger Grubenbaue in Tagesoberflächennähe 
bz w . von Bergk ellern ist nicht völlig ausz uschließen. Es w ird empfohlen, alle 
Baugruben und sonstigen Erdaufschlü sse auf das V orhandensein von Spuren 
alten Bergbaus bz w . von sonstigen Hohlräumen überprü fen zu lassen. 

(5) Zur Klärung der lok alen Untergrundverhältnisse im Plangebiet empfiehlt das 
Sächsische Landesamt für Umw elt, Landw irtschaft und Geologie (LfULG) 
Baugrunduntersuchungen in Anlehnung an die DIN 4020/ DIN EN 1997-2 
durchz ufü hren. Sofern Bohrungen niedergebracht w erden, besteht 
Bohranz eige- und Bohrergebnismitteilungspflicht bei der Abt. 10 Geologie des 
LfULG. 

(6) Zum vorsorgenden Schutz vor erhöhter Strahlenbelastung w urde entsprechend 
Strahlenschutz gesetz vom 27.06.2018 ein R eferenz w ert für die über das J ahr 
gemittelte R adon-222-Ak tivitätsk onz entration in der Luft von 300 Bq/m³ für 
Aufenthaltsräume und Arbeitsplätz e in Innenräumen festgeschrieben. Bei 
Bauvorhaben sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von R adon 
aus dem Baugrund z u verhindern oder erheblich z u erschw eren. 

(7) V ermeidungsmaßnahmen 
Geplante Fällungen/Entfernung von Gehölz en sind nur außerhalb der Brutz eit 
der V ögel (März bis August) bz w . W ochenstuben- und Fortpflanz ungsz eit der 
Fledermäuse (April bis September) –von Ok tober bis Ende Februar – 
vorz unehmen. Beseitigung von Totholz haufen nur von März –Mai bz w . August–
September (k eine Tiere im W interquartier, k eine R eproduk tionsz eit). 
 
V ermeidung der Beeinträchtigung von Fledermäusen durch Lichtemissionen. 
Stationäre Beleuchtungen sind ausschließlich bodenabstrahlend und mit 
insek tenfreundlichen Leuchtmittel mit Farbtemperaturen kleiner 2.200 K sow ie 
mit W ellenlängen z w ischen 580 und 700 nm zu errichten und z u betreiben. 
 
Herstellung von stationärem Amphibien- und R eptilienschutz z ur V ermeidung 
von Fallenw irk ungen und bauz eitlich an den Außengrenz en des Plangebietes 
im SW , W , NW  und N zur Sicherung der Baugruben w ährend der Ak tivitätsz eiten 
der Tiere (März bis Ok tober). 

VERFAHRENSVERMERKE   
1. Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 13 „Gew erbegebiet Golfplatz “ 
w urde in der Sitz ung des Stadtrats am 27.03 2008 gefasst. Die ortsü bliche 
Bek anntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 14.05.2008 im Amtsblatt der Stadt 
Flöha STADTKURIER FLÖHA erfolgt. 

 Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt unter Einbez iehung der V orschriften z ur 
Umw eltprü fung (§ 2 (4) BauGB) mit Umw eltbericht (§ 2a BauGB). 

 
 
 
 Flöha, den     Siegel   Oberbürgermeister 
 
2. Mit Beschluss des Stadtrates vom 26.09.2013 erfolgte die Änderung des 
Aufstellungsbeschlusses. Der Bebauungsplan Nr. 13 w ird unter der Bez eichnung 
„Gew erbe- und Industriegebiet Golfplatz “ w eitergefü hrt. 

 Die frü hz eitige Beteiligung der Öffentlichk eit w urde gemäß §3 (1) BauGB durch die 
Auslegung des V orentw urfs Stand 03.09.2013 in der Zeit vom 21.10.2013 bis z um 
15.11.2013 nach Ank ündigung im Amtsblatt der Stadt Flöha STADTKURIER FLÖHA 
am      .     .           durchgefü hrt. 

 Die frü hz eitige Beteiligung der berü hrten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß §4(1) BauGB erfolgte mit Schreiben vom      .     .           . Die Behörden 
w urden aufgefordert, Umfang und Detaillierungsgrad der Umw eltprüfung nach 
§ 2 (4) BauGB bek annt zu geben.  

 
 
 
 Flöha, den     Siegel   Oberbürgermeister 
 
3. Mit Beschluss des Stadtrates vom      .     .           erfolgte die erneute Änderung der 
Bez eichnung des Bebauungsplans Nr. 13, der unter der Bez eichnung Gew erbegebiet 
„Golfplatz “ w eitergefü hrt w ird. 

 Die frü hz eitige Beteiligung der Öffentlichk eit w urde gemäß §3 (1) BauGB durch die 
Auslegung des V orentw urfs Stand      /2022 in der Zeit 
vom      .     .          bis      .     .          nach Ank ündigung im Amtsblatt der Stadt Flöha 
STADTKURIER Nr.     /      vom      .     .           und auf der Internetseite der Stadt Flöha 
unter w w w .floeha.de durchgefü hrt. 

 Die Bek anntmachung der frü hz eitigen Beteiligung der Öffentlichk eit nach 
§ 3 (1) BauGB sow ie die ausz ulegenden Unterlagen w urden z usätzlich ü ber das 
Beteiligungsportal des Landes Sachsen z ugänglich gemacht. 

 
 Die frü hz eitige Beteiligung der berü hrten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß §4(1) BauGB erfolgte mit Schreiben vom        .       .           . Die 
Behörden w urden aufgefordert, Umfang und Detaillierungsgrad der Umw eltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB bek annt zu geben.  

 
 
 
 Flöha, den     Siegel   Oberbürgermeister 
 
4. Der Stadtrat der Stadt Flöha billigte in seiner Sitz ung am      .     .           Planentw urf mit 
Stand     /             einschließlich der daz u gehörenden Begründung mit Umw eltbericht 
und beschloss die Offenlegung gemäß § 3 (2) BauGB. 

 
 
 
 Flöha, den     Siegel   Oberbürgermeister 
 
5. Der Entw urf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planz eichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), die Begründung mit Umw eltbericht sow ie die bereits vorliegenden 
umw eltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom     .    .          bis 
zum     .    .     w ährend der Sprechz eiten nach §3 Abs.2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinw eis, dass Stellungnahmen w ährend der 
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht w erden 
k önnen, am     .    .     im Amtsblatt der Stadt Flöha STADTKURIER Nr.     /      ortsü blich 
bek annt gemacht w orden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
w urden mit Schreiben vom      .    .           von der Auslegung benachrichtigt. 

 Die Bek anntmachung der Beteiligung der Öffentlichk eit nach § 3 (2) BauGB sow ie 
die ausz ulegenden Unterlagen w urden zusätzlich über das Internetportal der Stadt 
Flöha und das Beteiligungsportal des Landes Sachsen z ugänglich gemacht. 

 
 
 
 Flöha, den     Siegel   Oberbürgermeister 
 
6. Die Übereinstimmung der Darstellung der Flurstü ck sgrenz en und –bez eichnungen mit 
dem Liegenschaftsk ataster w ird innerhalb der Abgrenzung des Plangebietes 
bescheinigt. Die Lagegenauigk eit der Grenz en im Plan w ird nicht garantiert. 

 
 
 Landratsamt Mittelsachsen 
 FB Geodatenmanagement 
Döbeln, den Siegel   Fachbereichsleiter 

 
7. Der Stadtrat hat die Anregungen der Öffentlichk eit, der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange am      .    .            geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt w orden. 

 
 
 
 Flöha, den     Siegel   Oberbürgermeister 
 
8. Der Bebauungsplan Gew erbegebiet „Golfplatz “ in der Fassung      /            bestehend 
aus der Planz eichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) w urde am     .    .            vom 
Stadtrat als Satz ung beschlossen. Die Begründung mit Umw eltbericht in der 
Fassung      /            w urde gebilligt. 

 
 
 
 Flöha, den     Siegel   Oberbürgermeister 
 
9. Die Satz ung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planz eichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B) w urde am     .    .             ausgefertigt. 

 
 
 
 Flöha, den     Siegel   Oberbürgermeister 
  
10. Der Satz ungsbeschluss sow ie die Stelle, bei der die Satz ung mit Begründung, 
Umw eltbericht und der zusammenfassenden Erklärung nach §10a Abs. 1 BauGB auf 
Dauer w ährend der Dienststunden von jedermann eingesehen w erden k önnen und 
über deren Inhalt Ausk unft zu erhalten ist, sind am     .    .      im Amtsblatt der Stadt Flöha 
STADTKURIER Nr. .     /            ortsü blich bek annt gemacht w orden. 

 In der Bek anntmachung ist auf die Geltendmachung der V erletz ung von V erfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abw ägung sow ie auf die R echtsfolgen 
(§§ 214 und 215 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 4 SächsGemO) und w eiter auf Fälligk eit und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§39 – 42 und 44 BauGB) hingew iesen 
w orden. 

 
 Die Satz ung ist mit der Bek anntmachung am     .    .            in Kraft getreten. 
 
 
 
 Flöha, den     Siegel   Oberbürgermeister 
 

 
(9) Stationäre Beleuchtungseinrichtungen sind durchgängig mit 

insek tenfreundlichen Leuchtmitteln (Farbtemperatur kleiner 2.500 K mit 
W ellenlängen z w ischen 580 und 700 nm) und ausschließlich bodenbezogener 
Abstrahlungen aus Gründen des Gebiets- und Artenschutz es ausz urü sten. 

 
5. Anpflanze n von Bäum e n und Sträuc he rn sowie  Bind unge n für d ie  Erhaltung von 

Bäum e n und Sträuc he rn 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB) 
 
(1) Innerhalb des Gew erbegebietes ist eine straßenbegleitende Bepflanz ung 

innerhalb des Grünstreifens entlang der V erk ehrsfläche mit Bäumen der Artenliste 
A in einem Abstand von ca. 12 m in Abhängigk eit von den Grundstü ck sz ufahrten 
vorz unehmen. Der Grünstreifen ist mit einer Kräuter-Gräser-Saatgutmischung 
anz usäen und extensiv z u bew irtschaften. 

 
(2) Bei der Anlage von Stellplätz en in den Baugebieten ist je angefangene 5 

Stellplätz e ein Baum der Artenliste A mit einem Stammumfang von mind. 
12/14 cm zu pflanz en. An den Pflanz standorten müssen im Umfeld des 
Baumstandortes mindestens allseitig 5 m Grünflächen vorhanden sein, die 
z uk ünftig auch nicht bebaut oder versiegelt w erden. In diesem 
Grünflächenbereich dürfen auch k eine Leitungen verlegt sein oder w erden. 

 
(3) Auf den Baugrundstü ck en ist pro angefangene 1.000 m² versiegelter 

Grundstü ck sfläche eine Fläche von jew eils mindestens 100 m² mit einer Kräuter-
Gräser-Saatgutmischung anz usäen und extensiv zu bew irtschaften. Die Umfänge 
der Pflegeleistungen w erden in den Maßnahmenblättern* näher bestimmt. 

 
(4) Für die Herstellung der festgesetz ten Pflanzungen ist gebietsheimisches Pflanz gut 

der Artenliste A in den jew eils z utreffenden Bereichen z u verw enden.  
Für das Extensivgrünland ist ausschließlich gebietsheimisches Kräuter-Gräser-
Saatgut (empfohlene Mischungsz usammensetz ung siehe Mischungsliste B) zu 
verw enden. Die Flächen sind dauerhaft z u pflegen und z u erhalten.  
Die Umfänge der Pflegeleistungen w erden in den Maßnahmenblättern* näher 
bestimmt. Abgängige Gehölz e und Pflanz en sind nur im Zeitraum der ersten fünf 
V egetationsperioden nach der Pflanz ung z u ersetz en.  
Innerhalb der Grünflächen ist z w ischen Pflanz flächen und Gew erbeflächen ein 
z ur Pflege befahrbarer extensiver Grünstreifen anz ulegen. 

 
(5) Pk w -Stellplätz e, private Zuw egungen sow ie Zufahrten und Hofflächen sind in 

w asserdurchlässiger Bauw eise (Poren- oder Fugenanteil mind. 20%) herz ustellen. 
 
(6) Bei jedem hallenartigen Bauk örper sind mindestens 50 % der Fassadenflächen 

mit sonnenseitiger Ausrichtung (Ost-, Sü d- und W estexposition) nachhaltig z u 
begrünen. Für die Begrünung sind die erforderlichen baulichen Einrichtungen mit 
z u errichten, Bedingungen für die nachhaltige Entw ick lung der Pflanz en zu 
schaffen und dauerhaft z u sichern. Die Ausw ahl der Pflanz en hat 
z w eck entsprechend zu erfolgen und muss sow ohl die Standortbedingungen als 
auch das Begrünungsz iel sicherstellen. Es ist spätestens ab dem 6. J ahr nach der 
Errichtung und Innutz ungnahme des jew eiligen Bauk örpers sicherz ustellen, dass 
mindestens 50 % der zur Begrünung vorgesehenen Fassadenflächen tatsächlich 
mit Grünpflanz en bew achsen sind. Sow eit für Umbauarbeiten und 
Instandhaltungsmaßnahmen Teile der Fassadenbegrünung zu beseitigen sind, ist 
danach analog der Festsetz ungen für die Errichtung und Innutz ungnahme eine 
Begrünung sicherz ustellen. 

 
(7) Für 50 % der Dachflächen aller Bebauungen ist jew eils innerhalb der einz elnen 

Parz ellen eine nachhaltige Dachbegrünung mit R egenw asserbew irtschaftung z u 
errichten und dauerhaft z u erhalten. Die Ausw ahl der Pflanz en hat 
z w eck entsprechend zu erfolgen und muss sow ohl die Standortbedingungen als 
auch das Begrünungsz iel sicherstellen. 

 
(8) Fassadenteile aus durchsichtigem Glas und alle Fenster ü ber 2 m2 

Einz elflächengröße sind mit hochw irk samen Maßnahmen zur V erringerung des 
V ogelschlagrisik os ausz urü sten. Als hochw irk sam (Kategorie A entsprechend der 
ONR 191040) gelten dabei nur Maßnahmen, die die Anz ahl der anfliegenden 
V ögel um 90 % verringern. Die da z u in "V ogelschlag und Glas - Das Problem und 
w as Sie dagegen tun k önnen" des BUND Deutschland e.V . benannten V orgaben 
sind als Planungs- und Ausfü hrungshinw eise z u betrachten. Spiegelnde Fassaden 
dürfen nicht errichtet w erden. 

 


